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dieser normativen Konzeptt in den Kreuz&.hrerstaaten (Kap. ~). im Laseini­
schen Kaiserreich (1204-1261; Kap. 4), in der lateinischen Kirche Zyperns 
(1191-1571; Kap. 5), in den von den Venezianern beanspruchten Gebieten 
(Kreta, Rbodos; Kap. 6), in Süd.itolien (Kap. 7), im Osttn Europas bei den 
Kumanen und Walachen sow~ den griechischen K!öSttrn Ungarns (Kap. 8), 
sow~ bei den latti.ni.sch<.ll Missionsgriindungen auf der Krim während der 
Tatarenberrscbah, wo die Armenier in klarem Widerspruch zum 4. Lateran­
konzil ihren eigenen Bischof bebalten durften (Kap. 9). In Kap. 10 werden die 
Linien zum heutigen Kirchenrecht gezogen, in dem das Territorial- und Perso­
nalprinzip der Seelsorgeorganisation gleicheraWlen vertrettn sind, was ausführ­
lich in eher ekklesiologi$chen Überlegungen diskutiert wird. - Mehrere lndie<s 
(Bibliographie, Quellen, Hss., Om, Personen) enchließen die inttressantt 
Srudie. H. S. 

Jose Antonio MART!NEz DoMINGUEZ, Os cl!rigos na ld.de Media (Serie 
Trivium 6) Noia 2001, Ed. Toxosouws, 228 S.,_ISBN 84-95622-11-4, EUR 10.­
Der Vf. unttrsucht anband der Akten von galicischen Provinzialsynoden einige 
A.!pektt im Leben des Weltkkrus zwilchen dem IV. Lattrankonzil und dem 
Konzil von Trient unttr den Gesichtspunkten: Ehe und Zölibat, Pfründe und 
Geldgese!Wte, Umgang mit Waifen und Gewalt, Beziehungen zu den~ 
und PaStoralriitigkeit. Dabei geht er von der Annahme aus, es habe für den 
Klerus zwei Verhaltensleitbilder (..modelos de comportamento") gegeben. Die 
Synoden versuchttn, das offiZielle durchzusetzen. Der Widerstand dagegen 
deutt darauf hin, daß es ein alternatives Verhalttnsleitbild gegeben habe. Diese 
Hypothese kann jedoch auf dieser schmalen Quellenbatis nicht überzeugen, 
insbesondere bei der wenig klaren BegrifflichkeiL Vor allem der Unttrschied 
zwischen (mehr oder weniger) tolerierten Abweichungen von der Norm und 
alternativem V erhalttnsleithild wird nirgends klar herausgearbeitet. Der VI. 
arbeittt nun an einer Doktorarbeit über dieses Thema, für die mehr Quellen 
herangezogen werden. Es bleibt abzuwarten, ob er dann seine Arbeitshypo-
these veri!Weren kann. Carmen Cardelle de Hanm•no 

The Roman Curia, the Apostolle Penitentiary and the partes in the Larer 
Middle Ages, ed. by Kirsi SALONEN and Christian KROTzL (A<ta InStituli 
Romani Finlandiae 28) Roma ~. lnStitutum Romanum Finlandiae, m u. 
213 S., Karten, Abb., ISBN 952-5323-03-X, EUR 30. - Neben Kanzlei und 
Kammer zählt die Pönirentiarie zu den großen Abteilungen der römischen 
Kurie im späteren MA- Ihre im 15. Jh. einserzenden RegiSter sind in den le= 
Jahren vor allem durch L. Schmugge, seine Mitarbeittr und Schüler näher 
erforscht worden. Gerade für Gegenden, die sonst über wenig Kono:aktt mit 
dem Papsttum und über wenig schriEtliehe Überlieferung verfUgen, Sttllen diese 
Register eine wichtige Quelle dar. Dazu veranstaltete das Finnische InStitut in 
Rom 2001 und 2002 zwei Tagungen. Die elf Beitrige des durch einen Namen­
index erschlossenen Sammelbandes beschrinken sich jedoch keioeswegr auf 


